
Merkblatt Familiengrab 

 
 

50 Jahre Grabruhe (Verlängerung möglich) 

Bepflanzung und Grabschmuck nach eigenem Wunsch  
(Art. 35 – 41, Friedhof- und Bestattungsreglement) 
 

Grabunterhalt wird direkt mit dem Friedhofgärtner vereinbart 

Grabmasse 

2.0 (Breite) x 1.80 (Länge) 

Holzkreuz (Katholisch: Mit Christuskörper) 

Grabdenkmal  

 Masse: 120 cm Höhe / 140 cm Breite  

 Bei Erdbestattung nach 9 Monaten setzbar (Empfehlung 12 Monate) 

 Bei Urnenbeisetzung sofort setzbar 

 Bewilligungspflichtig 

Anzahl Bestattungen 

 Max. 2 Erdbestattungen 

 Beliebig viele Urnen 

Kosten Fr. 10‘000.00 

Bei Verlängerung pro 5 Jahre Fr. 1‘000.00 

Allg. Bestimmungen 

 Dauernder gepflegter Zustand 
 Wenn das Grab während zwei Jahren nicht ordnungsgemäss unterhalten worden ist, wird 

dieses ohne Entschädigung geräumt 
 Erdbestattungen dürfen nicht später als 20 Jahre und Urnenbeisetzungen nicht später als 

5 Jahre vor Ablauf der Vertragsdauer vorgenommen werden  
 Die Bezahlung der Gebühr betrifft nur die Zurverfügungstellung des Grabplatzes 


